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---�UNDES�NISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 14.363/5-111/3/86 Eetrifft GESETZENTWl"R� 
Z'. .. __ ..... _ . ..... �Q .(;;c,' 9.gb... 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 WIEN 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz durch 
Bestimmungen über Verwaltungsstrafbe­
hörden ergänzt wird; Abgabe einer Stellung­
nahme gegenüber dem BKA-VD. 

D.fum: 05. SEP. 1986 

Verteil' 5· 9- !'l � 
.-., 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 

der Anlage 25 Ausfertigungen einer Stellungnahme zum Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz durch Bestim­

mungen über Verwaltungsstrafbehörden ergänzt wird. 

Beilage 

F.d.R.d.A: 

S(Hhn\ 

Wien, 1. September 1986 
Für den Bundesminister: 

Dr. RONOVSKY 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Zl. 14.363/5-111/3/86 

An das 

�undeskanzleramt-Verfassun*�dienst 

_ _  ·.in WIEN 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Bundes-Verfassungsgesetz durch_ 
Bestimmungen über Verwal tungsstrafbe- - - - -- - - - - -. - - -- - --
h5rden ergänzt wird; Abgabe einer Stellung-
nahme gegenüber dem BKA-VD. 

-. 

Zu G Z. 601;861/7-V/1/86 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt zu 

dem mit G Z. ·-601.861/7-V/1/86 vorgelegte� Entwurt -eines �undesge­

setzes,. mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz durch Bestimmungen über 

Verwaltungsstrafbehörden ergänzt wird, folgende Stellungnahme: 

Zu Art. 107 Abs. 1: 

Die Obertragung der Regelung der Organisation der Verwaltungsstraf­

beh5rden und der Ernennung ihrer Mitglieder an Landesorgane - und 

zwar auch für den Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung -

stellt eine bedeutsame verfassungspolitische Weichenstellung dar. 

Derzeit sind die Beh5rden der unmittelbaren Bundesverwaltung recht­

lich völlig unabhängig von der Gesetzgebung und Vollziehung der Län­

der. Durch die neuen Verwaltungsstrafbeh5rden würde einem im'wesent­

lichen vom Land dominierten Organ ein Kontrollrecht gegenüber der 

mittelbaren und unmittelbaren Bundesverwaltung eingeräumt werden. 

Nach ho. Ansicht werden hier zwei Aspekte vermengt, die nichts mit­

einander zu tun haben, nämlich die Unabhängigkeit (Weisungsfreiheit) 

des entscheidenden Organs im Rechtsschutzinteresse der Partei 

einerseits und das Streben der Länder nach Erlangung neuer Kompe­

tenzen andererseits. Wenn dem zuständigen Bundesminister und den ihm 

nachgeordneten Dienststellen aus dem erstgenannten Grund die Ertei­

lung von Weisungen verwehrt wird, kann daraus noch kein sachlicher 

Bedarf nach einer Verlagerung von Kompetenzen des Bundes auf die 

Länder abgeleitet werden - ein solcher Schluß wird schließlich auch 

im Bereich der Gerichtsbarkeit nicht gezogen. Die bundesstaatliche 
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Organisation des 5sterreichischen Staatswesens geht von der Existenz 

eines Gesamtstaates aus, dessen Organe in vielen Fällen in die 

Gesetzgebung bzw. Vollziehung der Gliedstaaten, aber auch des 

Bundes, eingreifen k5nnen (z.B. Bundespräsident, Ve�tass��gs- 'und 

Verwaltungsgerichtshof, Rechnungshof usw.) . Die Gerichtsbarkeit ein­

schließlich der Gerichtsbarkeit des 5ffentlichen Rech�s liegt zur 

Gänze beim Bund. Die Einrichtung einer Landesbeh5rde, die (noch dazu 

im Instanzenzug) in die Verwaltung des Bundes eingreifen kann, :wäre 

ein Novum, das eine v5llige Abkehr von diesem Prinzip bedeuten 

würde. 

Zu Art. 133 Z 2 und Art. 144 Abs. 1: 

Der Ausschluß der Beschwerdem5glichkeit an den Verwa�tungsgerichts­

hof in jenen .
Fällen, in denen die Verwaltungsstrafbeh5rden.·"nur eine 

Geldstrafe" verhängt haben, erscheint insoferne problematisch, als 

in vielen Fällen auch die Verhängung ho her Geldstrafen so schwer­

wiegend in die rechtlichen Interessen dep Partei eingreift, daß die 
, . 

Wahrung der Anfechtungsm5glichkeit bei den Gerichtsh5fen des 5ffent-
. - . . 

··lichen Rechts gewahrt. bleiben sollte. Die mit dem Wort "nur" zum 

Ausdruck gebrachte Wertung 
.
der Geldstrafe als geringeres Obel gegen­

über der Freiheitsstrafe ist jedenfalls nicht immer zwingend. 

Unter einem ergehen 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme an das 

Präsidium des Nationalrates. 

. F. d.R. d.A: 

S(V'k\ 

Wien, 1. September 1986 
Für den Bundesminister: 

Dr. RONOVSKY 
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